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Anhang 5
Auswahl einer Hubarbeitsbühne
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Anhang 6
Checkliste zum sicheren Betreiben von Hubarbeitsbühnen

Fragen zur Bedienperson ja/nein

  1. Werden mit der selbstständigen Bedienung der Hubarbeitsbühne Personen beauftragt, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben?  

  2. Wurde die Bedienperson vom Unternehmer schriftlich beauftragt?  

  3. Wurde die mit der Bedienung beauftragte Person unterwiesen?  

  4. Hat die Bedienperson die Betriebsanleitung bzw. das Betriebshandbuch des Herstellers  
gelesen und verstanden?  

  5. Hat die Bedienperson Einsicht in das Prüfbuch genommen,  
um sich über den sicherheitstechnischen Zustand der Bühne zu informieren?  

  6. Ist die Bedienperson mit den Notsteuereinrichtungen ausreichend vertraut und kann sie diese,  
sofern vorhanden, auch bedienen? Ist eine weitere Person, die sich in der Nähe der Hubarbeitsbühne aufhält, 
mit der Notsteuerung vertraut?  

  7. Wurde der Schlüssel zur Inbetriebnahme mit besonderem Hinweis auf sorgfältiges Verwahren übergeben? 

  8. Hat die Bedienperson die Bühne augenscheinlich auf Mängel überprüft?  

  9. Resultieren aus der Arbeitsumgebung keine Gefahren?  

10. Kann die Bedienperson während der Bewegungen den Raum unterhalb der Bühne einsehen?

11. Ist der Kfz-Führerschein gültig für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr?  

12. Wurde die entsprechende Schutzkleidung zur Durchführung der Arbeiten ausgewählt?

Fragen zur Auswahl der Hubarbeitsbühne ja/nein

  1. Ist die ausgewählte Hubarbeitsbühne für die vorgesehenen Arbeiten hinsichtlich der Reichweite,  
der Tragfähigkeit und der aufzubringenden Handkräfte geeignet?  

  2. Ist der Explosionsschutz berücksichtigt?  

  3. Ist die Hubarbeitsbühne für Arbeiten an oder in der Nähe spannungsführender  
elektrischer Anlagen ausreichend isoliert?  

  4. Sind an der Hubarbeitsbühne gut sichtbar und dauerhaft Beschriftungen angebracht über: 
 die Tragfähigkeit? 
die zulässige Lastverteilung? 
das Eigengewicht?  

  5. Sind an der Einsatzstelle Betriebsanleitung und Betriebsanweisung vorhanden?

  6.  Wurde die Hubarbeitsbühne regelmäßig und aktuell geprüft?

  7. Sind die gegebenenfalls im Prüfbuch eingetragenen Mängel beseitigt und im Prüfbuch schriftlich bestätigt?
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Fragen zur arbeitstäglichen Sicht- und Funktionsprüfung ja/nein

  1. Ist die Hubarbeitsbühne frei von äußeren Beschädigungen (Kratzer, Beulen, Risse)?  

  2. Sind die Reifen in Ordnung (Rissfreiheit, ausreichendes Profil, Reifendruck)?  

  3. Sind die Hydraulikleitungen/-schläuche unbeschädigt und weisen keine Leckagen auf?  

  4. Sind die elektrischen Leitungen unbeschädigt (z. B. fehlende Isolierung)?  

  5. Ist die Umwehrung in Ordnung, vollständig und der Zugang mangelfrei?  

  6. Sind die vorhandenen Warnkennzeichnungen unbeschädigt?  

  7. Ist die Beschriftung insgesamt gut lesbar?  

  8. Ist die kurz gefasste Betriebsanleitung in der Arbeitsbühne gut lesbar?  

  9. Sind gegebenenfalls auf der Arbeitsbühne für jede mitfahrende Person unbeschädigte Anschlagpunkte  
und persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz vorhanden?  

10. Können Einrichtungen der Hubarbeitsbühne nach Außerbetriebnahme gegen unbefugte Benutzung  
gesichert werden (z. B. Schaltschloss mit Sicherheitsschlüssel oder Schlosstaste mit  
selbsttätiger Verriegelung)?  

11. Kommen nach dem Loslassen der Steuerung alle Bewegungen der Hubarbeitsbühne selbsttätig 
zum Stillstand?  

12. Sind die Steuerorgane so beschaffen, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen ausgeschlossen ist? 

13. Ist bei gleichzeitiger Betätigung mehrerer Steuerorgane eine nicht bestimmungsgemäße  
Bewegung ausgeschlossen?  

14. Sind bei mehreren Steuerplätzen die Steuerorgane gegeneinander verriegelt,  
sodass nur vom ausgewählten Steuerplatz aus eine Steuerung möglich ist?  

15. Sind die Steuerplätze so angeordnet und gestaltet, dass die Bedienperson 
 die Steuerorgane ohne Behinderung bedienen kann? 
 nicht durch die Bewegungen oder durch Material gefährdet wird? 
 nicht der Absturzgefahr ausgesetzt ist?  

16. Sind die vom Fahrer zu betätigenden akustischen Warneinrichtungen funktionsbereit? 



Anhang 6

72

Wenn alle relevanten Fragen mit „ja“ beantwortet wurden, dann ist die Hubarbeitsbühne einsetzbar und einem sicher-
heitsgerechten Verhalten im Vorfeld wird entsprochen.

Fragen zur Aufstellung der Hubarbeitsbühne am Einsatzort ja/nein

  1. Sind alle Abstützungen entsprechend der Herstellervorgabe ausgefahren und mithilfe  
der Dosenlibellen justiert worden?  

  2. Sind stabile Bodenplatten vorhanden und werden diese benutzt?  

  3. Wurde der Untergrund auf Tragfähigkeit und eventuelle Unebenheiten, Schächte und Kanäle überprüft?

  4. Wurde der Verkehrsraum entsprechend der Vorgaben ordnungsgemäß abgesperrt oder markiert? 

  5. Sind gegebenenfalls die Blinkleuchten zur Wahrnehmung für andere Verkehrsteilnehmer wirksam?

Weitere Sicherheitshinweise 

  1. Das zulässige Gewicht im Korb niemals überschreiten! 

  2. Keine defekte Hubarbeitsbühne verwenden! 

  3. Die Bühne immer waagerecht und auf tragfähigem Untergrund aufstellen! 

  4. Bei der Aufstellung auf abfallendem Gelände Vorlegeklötze unter die Räder legen! 

  5. Die Hubarbeitsbühne nicht als Kran benutzen! 

  6. Den Arbeitskorb nicht in angehobener Stellung durch Übersteigen, Umsteigen oder 
Aussteigen verlassen!

  7. Nicht auf dem Geländer des Korbes sitzen oder stehen! 

  8. Die Arbeitshöhe nicht durch Leitern, Planken o. Ä. erhöhen! 

  9. Die Hubarbeitsbühne bei Gewitter oder bei einer Windstärke über 12,5 m/s nicht verwenden!

10. Die jährlichen Prüfungen unbedingt einhalten!

11. Material und Werkzeug sicher im Korb verstauen!
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Anhang 7
Fragen und Antworten für ein sicheres Betreiben  
der Hubarbeitsbühnen

Frage Antwort

Thema: Gefährdungsbeurteilung

Muss beim Umgang mit Hub- 
arbeitsbühnen eine Gefährdungs- 
beurteilung durchgeführt werden?

Da der Umgang mit Hubarbeitsbühnen mit Gefährdungen 
verbunden ist, sind diese zu ermitteln und entsprechende 
Schutzmaßnahmen festzulegen.
Dies erfordern auch die entsprechenden Regelwerke,  
wie ArbSchG, BetrSichV und BGV A1.

Wer führt die Gefährdungs- 
beurteilung durch?

Die Gefährdungsbeurteilung ist durch den Unternehmer  
oder eine beauftragte Führungskraft durchzuführen.
Die Sicherheitsfachkraft und der Betriebsarzt unterstützen 
den Unternehmer dabei.

Wie ist die Gefährdungsbeurteilung  
durchzuführen?

Die Gefährdungsbeurteilung hat schriftlich zu erfolgen.
Die Form ist dem Unternehmen überlassen.

Thema: Unterweisung 

Sind die Beschäftigten,  
die mit Hubarbeitsbühnen um gehen,  
zu unterweisen?

Den Beschäftigten, die mit Hubarbeitsbühnen umgehen, 
müssen die damit verbundenen Gefährdungen bekannt 
sein.
Sie sind vor jeder neuen Tätigkeit und  vor Änderungen im  
Arbeitsumfeld über die auftretenden Gefährdungen zu  
unterweisen.  
Die Unterweisung ist jährlich mindestens einmal zu  
wiederholen.
(ArbSchG, BGV A1)

Wer führt die Unterweisungen durch? Zu den Pflichten des Unternehmers gehört u. a. auch die 
Aufklärung der Beschäftigten über die mit der Arbeit  
verbundenen Gefährdungen und die entsprechenden 
Schutzmaßnahmen.
Er kann im Rahmen der Pflichtenübertragung diese Aufgabe 
z. B. an den Vorgesetzten delegieren.
Als Nachweis, dass dieser Pflicht nachgekommen wurde, ist 
die Unterweisung zu dokumentieren. 
(ArbSchG, BGV A1)

Worüber sind die Beschäftigten  
zu unterweisen?

Mithilfe der Betriebsanleitung des Herstellers und der  
daraus abgeleiteten Betriebsanweisung werden die  
Beschäftigten über die Gefährdungen beim Umgang mit 
Hubarbeitsbühnen unterwiesen. 
Dabei sind alle Gefährdungen und Schutzmaßnahmen,  
die die Beschäftigten betreffen, zu berücksichtigen.
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Frage Antwort

Thema: Beauftragung

Ist eine Beauftragung der  
Be schäftigten beim Umgang mit  
Hub arbeitsbühnen erforderlich?

Ja, nach BGR 500 sind die Beschäftigten vor dem Umgang 
mit Hubarbeitsbühnen durch den Unternehmer oder eine 
Führungskraft schriftlich zu beauftragen.

Ist beim Betrieb und beim Umgang mit 
Hubarbeitsbühnen ein Aufsicht Führen-
der notwendig?

Ja, wenn es sich um Bauarbeiten handelt (Arbeiten zur  
Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von 
Anlagen).

Gilt die Beauftragung zum Führen aller 
Hubarbeitsbühnen?

Nein, dies gilt nur für die in der Beauftragung genannten 
Hubarbeitsbühnen. Dies legt der Unternehmer fest.

Thema: Koordination 

Ist die Koordination beim Umgang mit 
Hubarbeitsbühnen erforderlich, wenn 
mehrere Gewerke tätig werden, d. h. 
gegenseitige Gefährdungen vorhanden 
sind?

Ja, Koordination ist nach ArbSchG und BGV A1 immer dann  
erforderlich, wenn eine gegenseitige Gefährdung gegeben ist.
Weiterhin ist auf Baustellen unter bestimmten Vorausset-
zungen der Einsatz eines Koordinators erforderlich.  
(Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator – SiGeKo)

Thema: Einweisung 

Was ist eine EInweisung? Bei einer Einweisung bekommt der Bediener  
gerätespezifische Hinweise zur sicheren Bedienung einer 
bestimmten Hubarbeitsbühne. Deshalb findet eine Ein-
weisung idealerweise direkt vor Ort an der Maschine statt.

Ist eine Einweisung der Bediener  
von Hubarbeitsbühnen erforderlich?

Ja, eine Einweisung ist erforderlich und hat die betriebsspezi-
fischen und sicherheitstechnischen Belange zu beinhalten.

Wer führt die Einweisung 
vor Ort durch?

Es gibt keine Rechtsvorschrift, in der konkret eine Einwei-
sung gefordert wird. Da jedoch viele Unfälle durch Fehl-
bedienung verursacht werden, ergibt sich aufgrund der 
Gefährdungsbeurteilung, dass Bedienungsfehler durch eine 
gerätespezifische Einweisung verhindert werden können. 
Somit ist eine Einweisung in jedem Fall sinnvoll und indirekt 
über die Gefährdungsbeurteilung auch eine Verpflichtung.
Aufgrund der Gefährdungsbeurteilung ist die geräte-
spezifische Einweisung eine Verpflichtung für den Mieter 
(Unternehmer / Vorgesetzter). Bei Mietbühnen wird die Ein-
weisung häufig als freiwillige Dienstleistung vom Ver mieter 
bei Übergabe der Hubarbeitsbühne durchgeführt. Ist dies 
nicht der Fall, sollte der Mieter im Rahmen des Mietvertrages 
die Einweisung vertraglich einfordern. Vorgesetzte sollten 
bei der Einweisung dabei sein, um später als Multiplikator 
auf der Baustelle auftreten zu können.
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Frage Antwort

Thema: Einweisung 

Ist zum Betreiben der  
Hubarbeitsbühnen eine Betriebs-
anweisung erforderlich?

Ja, den Bedienern der Hubarbeitsbühnen ist anhand der Be-
triebsanleitung des Herstellers und entsprechend der Einsatz-
bedingungen eine Betriebsanweisung zu erarbeiten. Darüber 
sind die Bediener u. a. zu unterweisen.

Wer erarbeitet die Betriebsanweisung? Der Unternehmer oder eine durch den Unternehmer beauf-
tragte Person.

Muss die Betriebsanleitung der  
Hersteller auf der Baustelle oder am 
Arbeitsplatz vorliegen?

Ja, die Betriebsanleitung des Herstellers muss vor Ort vor-
liegen, um bei evtl. auftretenden Problemen nachlesen zu 
können.

Müssen Hubarbeitsbühnen geprüft 
werden?
Wenn ja, durch wen und wie oft?

Ja, die Hubarbeitsbühnen sind nach BetrSichV, Kapitel 2.10,  
Abschnitt 2.9 der BGR 500 und TRBS 1203 zu prüfen.
Regelmäßige Prüfungen müssen von befähigten Personen 
(Service-Firmen, Hersteller, Vermieter) durchgeführt werden, 
mindestens einmal jährlich.

Reicht zum Nachweis der Prüfung eine 
Prüfplakette?

Nein, nach Kapitel 2.10, Abschnitt 2.9 der BGR 500 ist ein  
Prüfbuch zu führen. Das Prüfbuch gilt als Nachweis. Hier sind 
die Befunde der Prüfung einzutragen.

Welche Aufgabe obliegt dem Unter-
nehmer (Betreiber) im Rahmen der 
Prüfung?

Er muss sich über den Ausgang der Prüfung informieren,  
die Mängel beseitigen und bestätigen lassen.

Dürfen Sicherheitseinrichtungen au-
ßer Betrieb gesetzt oder überbrückt 
werden?

Nein, nach BetrSichV und DIN EN 280 ist das bestimmungsge-
mäße Verwenden der Hubarbeitsbühnen vorgeschrieben.

Dürfen Hubarbeitsbühnen über die zu-
lässige Belastung hinaus beansprucht 
werden?

Nein, nach BetrSichV, DIN EN 280, BGV A1 und BGR 500  
dürfen Hubarbeitsbühnen nicht über die zulässige Belastung 
hinaus betrieben werden (Personen und Beladung).

Dürfen Hubarbeitsbühnen zum  
Anschlagen von Lasten verwendet 
werden (Einsatz als Kran)?

Nein, nach BetrSichV, DIN EN 280 und BGR 500 ist das 
bestimmungs gemäße Verwenden der Hubarbeitsbühnen 
vorgeschrieben.

Dürfen die Benutzer die Hubarbeits-
bühnen im angehobenen Zustand ver-
lassen oder den Arbeitsplatz erhöhen 
(Auf steigen auf Hand- und Unterlauf 
des Korbes)?

Nein, grundsätzlich ist das Aussteigen, Übersteigen und  
eine Arbeitsplatzerhöhung verboten.

Müssen die Bediener in angehobenem 
Zustand PSA gegen Absturz tragen?

Die vorhandenen Vorschriften legen dies nicht fest.  
Nach Gefährdungsbeurteilung und Anweisung aus der 
Betriebsanleitung oder aus betrieblichen oder bau stellen-
spezifischen Gründen kann das Anlegen von PSA gegen Ab-
sturz notwendig sein. Aufgrund des Peitschen effektes wird  
ein Anlegen von PSA gegen Absturz mit kurzem Verbindungs-
mittel (< 1,80 m) in allen Auslegerbühnen dringend empfohlen.
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Anhang 8
Checkliste für den Vermieter bei Übergabe bzw.  
Rücknahme einer Hubarbeitsbühne
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Anhang 9
Unterweisungsnachweis
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Anhang 10
Beaufort-Skala

Als Anhaltspunkte für die Windstärken können folgende Angaben (nach Beaufort-Skala)  
verwendet werden:

Wind-
stärke Bezeichnung

Windgeschwindigkeit
Wirkung an Land

km/h m/s

0 Windstille 0 - 2 0,0 - 0,3 Rauch steigt senkrecht empor

1 leiser Zug 2 - 5 0,3 - 1,6 Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen 
unbewegt

2 leichte Brise 6 - 11 1,6 - 3,4 Wind im Gesicht spürbar, Blätter rascheln

3 schwache 
Brise 12 - 19 3,4 - 5,5 Blätter und dünne Zweige bewegen sich

4 mäßige 
Brise 20 - 28 5,5 - 8,0 Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom 

Boden gehoben

5 frische Brise 29 - 38 8,0 - 10,8 Wind deutlich hörbar, größere Zweige und Bäume 
schwanken

6 starker Wind 39 - 49 10,8 -13,9 hörbares Pfeifen an Drahtseilen, an Telefon-
leitungen, dicke Äste bewegen sich

7 steifer Wind 50 - 61 13,9 -17,2 Widerstand beim Gehen gegen den Wind, Bäume 
schwanken

8 stürmischer 
Wind 62 - 74 17,2 - 20,8 beim Gehen erhebliche Behinderung, Zweige  

brechen von Bäumen

9 Sturm 75 - 88 20,8 - 24,5 beim Gehen erhebliche Behinderung, Äste  
brechen, Gartenmöbel werden umgeworfen 

10 schwerer 
Sturm 89 - 102 24,5 - 28,5 Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, 

Gartenmöbel werden weggeweht

11 orkanartiger 
Sturm 103 - 117 28,5 - 32,7 Gehen ist unmöglich, heftige Böen, Windbruch, 

Dächer werden abgedeckt

12 Orkan > 117 > 32,7 schwerste Sturmschäden und Verwüstungen
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Anhang 11
Muster einer Gefährdungsbeurteilung  
zur Benutzung von Hubarbeitsbühnen

Diese Muster-Gefährdungsbeurteilung 
führt nur die allgemein üblichen Gefähr-
dungen und Schutzmaßnahmen bei der 
Benutz ung von Hubarbeitsbühnen auf. Je-
der Einsatz  einer Hubarbeitsbühne unter-
liegt jedoch anderen Bedingungen. 

Es ändern sich die Arbeitsverfahren und 
die Arbeitsumgebung und damit auch die 
Gefährdungen. Dies ist in der konkreten, 
für jeden Einsatzfall zu erstellenden bzw. 
anzupassen den Gefährdungsbeurteilung 
zu berücksichtigen. 

Die vorliegende Muster-Gefährdungsbe-
urteilung muss also für jeden Einsatz neu 
erstellt werden, das heißt: 

1. Festlegen der Arbeitsbereiche und  
Tätigkeiten

2. Ermitteln der Gefährdungen

3. Beurteilen der Gefährdungen bzw. der 
Risiken

4. Festlegen konkreter Arbeitsschutz-
maßnahmen (bei diesem Schritt ist die 
Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach 
§ 4 Arbeitsschutzgesetz zu beachten)

5. Durchführung der Maßnahmen

6. Überprüfen der Wirksamkeit der  
Maßnahmen

7. Fortschreiben der Gefährdungsbe-
urteilung, z. B. bei Änderung des  
Arbeitsverfahrens bzw. der Arbeits-
umgebung



BetrSichV, TRBS 1203,
GR/GUV-R 198, BGI 54

d Betrieb auf Quetsch
n
rstellen verkleiden

Deckenkanten oder Ro
erhalb des Arbeitskorb
uerfunktionen bei Bew
onischen Abschaltleis
uereinrichtung durch 
wollten Fehlbedienun
ße Verwendung

beachten

befähigte Personen“ 
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□ Arbeitsbereich: 

□ Berufsgruppe/Person:

□ Tätigkeit:

G-Faktor Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

 

 

Mecha-
nische 
Gefähr-
dungen

1.1 ungeschützt bewegte Maschinenteile
□ Quetschstellen zwischen bewegten Teilen 

oder festen und beweglichen Teilen
□ zusätzliche Gefahrstellen beim Aufstellen  

der Bühne z. B. in der Nähe von 
Konstruktionen

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung



 TRBS 2111, BGV A1, BGV 
44, BGI 720, BGG 945

- und  

ohrleitungen verfahren
bes belassen

wegungsumkehr
ste oder von Sensoren 
Schutzbügel zum Ver-
g

achten
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Informationen:
DIN EN 280, ArbSchG, BetrSichV, TRBS 1203, TRBS 2111, BGV A1, BGV A3, BGV C22,  
BGR 500 Kapitel 2.10, BGR/GUV-R 198, BGI 544, BGI 720, BGG 945

Maßnahmen
Bear-

beiter/
Berater

Termin wirksam

Erledigt ja nein

□ beim Aufstellen und Betrieb auf Quetsch- und  
Scherstellen achten

□ Quetsch- und Scherstellen verkleiden
□ Bühne nicht unter Deckenkanten oder Rohrleitungen verfahren
□ Körperteile nur innerhalb des Arbeitskorbes belassen
□ Beachtung der Steuerfunktionen bei Bewegungsumkehr
□ Einsatz einer elektronischen Abschaltleiste oder von Sensoren 
□ Abdeckung der Steuereinrichtung durch Schutzbügel zum Ver-

meiden einer ungewollten Fehlbedienung
□ bestimmungsgemäße Verwendung
□ Betriebsanleitung beachten
□ Unterweisung
□ auf Prüfung durch „befähigte Personen“ achten
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A3, BGV C22,  

Bear-
beiter/
Berater

Termin wirksam

Erledigt ja nein

Informationen:
DIN EN 280, ArbSchG, BetrSichV, TRBS 1203, TRBS 2111, BGV A1, BGV A3, BGV C22,  
BGR 500 Kapitel 2.10, BGR/GUV-R 198, BGI 544, BGI 720, BGG 945

Anhang 11
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G-Faktor Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

1.3 bewegte Transportmittel,  
bewegte Arbeitsmittel

□ Überlastung
□ unzureichende Standsicherheit
□ mangelhafte Betriebssicherheit
□ Sicherheitseinrichtungen unwirksam
□ unbefugte Benutzung
□ Sichtbehinderung beim Verfahren der Bühne
□ Bodenöffnungen
□ Quetschen durch ungeschützte 

Maschinenteile

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

1.4 unkontrolliert bewegte Teile
□ ungewollte Lageveränderung von Lasten
□ ungesicherte Lagerung von Werkzeugen und 

Material
□ Gefährdung von Arbeitsbereichen unterhalb 

des Arbeitskorbes

□
□ 

□

□
□ 

□

□
□ 

□

□
□ 

□

□
□ 

□

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

 

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□ 

□

□
□ 

□

□
□ 

□

□
□ 

□

□
□ 

□

Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung
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Berater

Termin wirksam

Erledigt ja nein

□ zulässige Tragfähigkeit beachten
□ Auswahl geeigneter Bühnen
□ vorgeschriebene Abstützung auf tragfähigem Untergrund
□ tägliche Funktionsprüfung
□ bei Verlassen Sicherung der Bühne gegen unbefugte  

Benutzung (Schlüsselschalter)
□ Bedienung nur durch Mitarbeiter, die mindestens 18 Jahre alt, 

zuverlässig, unterwiesen und schriftlich beauftragt sind
□ Sicherung gegen Verkehrsgefahren  

(Absperrungen, Signalleuchten)
□ mindestens jährliche Prüfung durch befähigte Person
□ Auswahl und Benennung geeigneter Bediener
□ Bodenöffnungen schließen, umwehren oder abdecken
□ Tragfähigkeit des Untergrundes kontrollieren
□ Windstärke beachten
□ gegenseitige Gefährdungen ausschließen
□ Beachtung des Schwenkbereiches der Drehsäule
□ sachgemäße Abstützung auf schrägen Ebenen

□ Betriebsanleitung beachten
□ Lasten gegen Wegrollen und Kippen sichern
□ Lagerung der Werkzeuge und Materialien nur  

innerhalb des Arbeitskorbes, keine sperrigen oder  
überstehenden Teile mitführen

□ kein Anbringen unzulässiger Zusatzeinrichtungen
□ Absperrung und Sicherung des Arbeitsbereiches
□ beim Verfahren Unebenheiten des Bodens beachten
□ Schutzhelm zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen
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G-Faktor Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

1.6 Absturz
□ beim Arbeiten auf der Bühne durch Über- 

steigen, Umsteigen, Aufsteigen
□ beim Verfahren der Bühne aufgrund der 

Geländebeschaffenheit
□ Absturz/Umsturz aufgrund unsachgemäßer 

Abstützung

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

 
 
 
 
Elek-
trische 
Gefähr-
dungen

2.1 elektrischer Schlag
□ Isolationsfehler der elektrischen  

Anlage der Hubarbeitsbühne
□ Annäherung des Gerätes an aktive elektrische 

Teile

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

 
 
 
 
Gefahr-
stoffe

3.1 Gase
□ Gefährdung durch Einsatz von  

Hubarbeitsbühnen mit Verbrennungsmotoren 
in geschlossenen Räumen

□ □ □ □ □

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ 

□

□ □ □ □ □
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Termin wirksam

Erledigt ja nein

□ zum Aufstieg auf die Bühne nur hierfür bestimmte Aufstiege 
benutzen

□ Verbot des Aus-, Über-, Auf- und Umsteigens
□ klappbare Schutzgeländer vor Arbeitsbeginn in Schutzstellung 

bringen
□ Hubarbeitsbühnen entsprechend Betriebsanleitung  

standsicher aufstellen und betreiben
□ entsprechend Betriebsanleitung, Baustellen- 

ordnung, PSA gegen Absturz verwenden, vorgesehene  
Anschlagpunkte nutzen

 Empfehlung: Einsatz von PSA gegen Absturz in  
allen Auslegerbühnen (Peitscheneffekt)

□ Organisation der Rettung
□ Unterweisung und Einweisung der Beschäftigten
□ Betriebsanweisung
□ Eignungsuntersuchung nach G 41 

□ Sichtkontrolle auf erkennbare Mängel vor Benutzung
□ Prüfung durch Elektrofachkraft
□ Einhaltung der Sicherheitsabstände
□ Verwendung einer isolierten Hubarbeitsbühne
□ Spannungsfreiheit der elektrischen Anlage herstellen

□ Einsatz von Hubarbeitsbühnen mit Elektroantrieb
□ Abgasreinigungsanlagen
□ Belüftung der Räume
□ Beachtung der Betriebsanleitung
□ Betriebsanweisung für Dieselkraftstoff und Batteriesäure
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G-Faktor Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

3.3 Aerosole
□ Dieselmotoremissionen □ □ □ □ □

3.4 Flüssigkeiten
□ Gefährdungen durch Batterieflüssigkeit □ □ □ □ □

 
 
 
 
Brand- 
und Ex- 
plosions-
gefähr-
dungen

5.1/5.2 brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, 
Gase/explosionsfähige Atmosphäre

□ Kraftstoffanlage nicht dicht
□ Zündquellen beim Einsatz von Hubarbeits-

bühnen in brand- und explosionsgefährdeten 
Bereichen

 

□
□

 

□
□

 

□
□

 

□
□

 

□
□

 
 
 
 
Gefähr- 
dungen 
durch 
Arbeits- 
umge- 
bungen

8.1 Klima
□ Nichtbeachtung der zulässigen 

Windgeschwindigkeit
□ Belastung durch zu hohe oder zu  

niedrige Temperaturen sowie durch Nässe
□ Belastung durch UV-Strahlung
□ Verlust der Standsicherheit durch Regen,  

Eis, Schnee

□ 

□ 

□
□

□ 

□ 

□
□

□ 

□ 

□
□

□ 

□ 

□
□

□ 

□ 

□
□

 
 
 
 
Psychi- 
sche 
Faktoren

10.4 ungenügend gestaltete  
Arbeitsplatz- und 
Arbeitsumgebungsbedingungen

□ im Umgebungslärm untergehende 
Warnsignale

□ Nichtwahrnehmung Dritter im  
Gefahrenbereich oder beim Verfahren der 
Bühne

 
 

□ 

□

 
 

□ 

□

 
 

□ 

□

 
 

□ 

□

 
 

□ 

□

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein
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□
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□
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□
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□
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□ 
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□ 
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□
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Erledigt ja nein

□ Einsatz von Hubarbeitsbühnen mit Elektroantrieb
□ Hubarbeitsbühnen mit Rußpartikelfilter
□ regelmäßige Reinigung und Austausch des Filters

□ Batterieladestellen und -räume einrichten
□ Austausch der kompletten Batterie

□ Sichtkontrolle Kraftstoffanlage
□ Betrieb nach Betriebsanleitung
□ Einsatzkoordination in brand- und explosionsgefährdeten 

Bereichen
□ Explosionsschutzdokument beachten

□ Beachtung der zulässigen Windgeschwindigkeit  
(vmax meistens 12,5 m/s = 45 km/h)

□ Beachtung der Einsatzmöglichkeit im Freien  
(manche Bühnen sind nur für den Einsatz im Innenbereich 
zugelassen)

□ Beachtung der Temperaturschwankungen mit zunehmender 
Höhe

□ Benutzung zweckmäßiger Arbeitskleidung,  
ggf. Wetterschutzkleidung

□ Benutzung von Sonnenschutzmittel
□ ständige Kontrolle der Standsicherheit

□ Signalgebung vereinbaren
□ Koordination
□ Sicherungsposten
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Risiko Handlungs-
bedarf
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Sonstige 
Gefähr-
dungen

11.1 Gefährdung durch Menschen
□ Gefährdungen durch fehlende oder mangel-

hafte Koordination
□ □ □ □ □

M 4 Qualifikation, Verantwortung
□ Bedienpersonal nicht geeignet

□ Bedienpersonal ohne ausreichende 
Kenntnisse

□ Bedienpersonal nicht schriftlich beauftragt

□ nicht geregelte Verantwortlichkeit  
bei wechselnden Montagestellen und 
Montagepersonal

□ kein Aufsicht Führender 

□
□ 

□
□ 
 

□

□
□ 

□
□ 
 

□

□
□ 

□
□ 
 

□

□
□ 

□
□ 
 

□

□
□ 

□
□ 
 

□

M 8.2 Erste Hilfe, Notfallmaßnahmen
□ unzureichende Erste-Hilfe-Maßnahmen □ □ □ □ □

Gefährdungen durch fehlende oder mangel-
hafte Koordination

Gefährdungen bewerten

Risiko Handlungs-
bedarf

G M K ja nein

□ □ □ □ □

□
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□
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□

□
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□
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□
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beiter/
Berater
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Erledigt ja nein

□ Einsatz geeigneter Koordinatoren

□ Montagearbeiten verschiedener Gewerke aufeinander 
abstimmen 

□ Unterweisung aller Beschäftigten über auftretende gegen- 
seitige Gefährdungen

□ Beschäftigte körperlich und geistig geeignet

□ Bedienung nur durch Mitarbeiter, die mindestens  
18 Jahre alt sind

□ Ausbildung/Schulung des Bedienpersonals

□ schriftliche Beauftragung des Bedienpersonals durch den 
Unternehmer

□ Einsatz bzw. Benennung eines Aufsicht Führenden

□ Festlegung der Verantwortlichkeiten

□ Rettungs- und Alarmplan festlegen 

□ spezielle wirksame Maßnahmen treffen für Rettung  
aus der Höhe und für Rettung aus der PSA gegen Absturz,  
ggf. Abstimmung mit Rettungsdienst und Feuerwehr

□ Notablass üben

□ Regelung, dass eine zweite Person in der Bedienung  
des Notablasses und des Bedienpultes am Unterwagen  
eingewiesen und geübt ist und sich in der Nähe der  
Hubarbeitsbühne aufhält

□ Ersthelfer benennen 
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Risiko Handlungs-
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M 8.3 Unterweisung, Arbeitsanweisung, 
Betriebsanweisung

□ Bedienpersonal nicht ausreichend  
eingewiesen und unterwiesen

□ Unkenntnis der Gefahren
□ fehlende Betriebsanweisung
□ fehlende Montageanweisung

 

□ 

□
□
□

 

□ 

□
□
□

 

□ 

□
□
□

 

□ 

□
□
□

 

□ 

□
□
□
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□
□
□

 

□ 

□
□
□

 

□ 

□
□
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□
□
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□ 

□
□
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Erledigt ja nein

□ Unterweisung zum allgemeinen Umgang  
mit Hubarbeitsbühnen

□ spezielle Unterweisung auf der Grundlage  
der Betriebsanweisung und der örtlichen Situation

□ Einweisung vor Ort in den Gerätetyp 
□ Einweisung in die Sicherheitseinrichtungen und  

den Notablass
□ Erstellung der Betriebsanweisung
□ schriftliche Montageanweisung gemäß BGV C 22 § 17
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R Risikogruppe Risiko Maßnahmen

Risikogruppe 1 klein Maßnahmen organisatorisch und personenbezogen ausreichend

Risikogruppe 2 mittel Maßnahmen mit normaler Schutzwirkung notwendig

Risikogruppe 3 groß Maßnahmen mit erhöhter Schutzwirkung dringend notwendig

Risikoeinschätzung

SW  Schadensausmaß

      
    I II III IV V
    

ohne
 

mit
 leichter schwerer  

    
Arbeits-

 
Arbeits-

 bleibender bleibender 
Tod

 
    

ausfall
 

ausfall
 Gesundheits- Gesundheits-   

      schaden schaden 

 häufig A 1 2 3 3 3

 gelegentlich B 1 2 3 3 3

 selten  C 1 2 2 3 3

 unwahrscheinlich  D 1 2 2 2 3

 praktisch 
E 1 1 1 2 2 unmöglich 

Wahrscheinlich- 
keit



Notizen
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Notizen
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Notizen
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